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Präambel  

Aufgrund von § 7 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 
(GV. NRW. S 618), hat der Rat der Kreisstadt Unna am 20.11.2025 die folgende Hauptsat-
zung beschlossen: 
   

§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet  
  

Durch das Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Unna vom 19. Dezember 1967 
(GV NRW 1967, S. 270) sind die amtsfreie Stadt Unna, die Gemeinden Afferde, Billmerich, 
Hemmerde, Kessebüren, Lünern, Massen, Mühlhausen, Siddinghausen, Stockum, Uelzen 
und Westhemmerde mit Wirkung vom 01. Januar 1968 zu einer Gemeinde zusammenge-
schlossen worden, die den Namen „Unna“ trägt und die Bezeichnung „Stadt“ führt. Durch 
Beschluss des Rates vom 13. März 2008 führt Unna mit Wirkung vom 01. Mai 2008 die 
Bezeichnung „Kreisstadt“.  
  

§ 2 Wappen, Flagge, Siegel  
  

(1) Die Kreisstadt Unna führt das mit Urkunde des Innenministers des Landes Nord-

rhein-Westfalen vom 13. November 1967 genehmigte Wappen:  

  In Silber (weiß) eine rote Stadtbefestigung, deren mittlerer, mit einem Spitzdach 
versehener Torturm seitlich durch Mauern und überdachte Wehrgänge mit zwei 
niedrigeren zinnengekrönten Türmen verbunden ist; das Obergeschoss des Tor-
turms ist beiderseits mit je einer an roter Stange gehissten Fahne besteckt, die in 
Gold (gelb) einen in drei Reihen vierfach rotsilbernen (weiß) geschachten Balken 
zeigt. 
  

(2) Die Flagge der Kreisstadt zeigt die Farben rot und weiß. Sie kann das Wappen der 

Kreisstadt enthalten. 

  

(3) Die Kreisstadt Unna führt ein Dienstsiegel mit dem Wappen der Kreisstadt. Das 

Dienstsiegel gleicht in Form und Größe dem dieser Hauptsatzung beigedrückten Sie-

gel.  

  

§ 3 Einteilung des Gemeindegebietes in Ortschaften  
  

(1) Das Stadtgebiet der Kreisstadt Unna wird in folgende Ortschaften eingeteilt: 
 

- Unna-Afferde 

- Unna-Billmerich 

- Unna-Hemmerde 

- Unna-Kessebüren 

- Unna-Königsborn 

- Unna-Lünern 

- Unna-Massen 

- Unna-Mitte 

- Unna-Mühlhausen/Uelzen 
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Die räumliche Abgrenzung der Ortschaften ergibt sich aus den als Anlage beigefügten Kar-
ten sowie eines fortgeführten ortsteilbezogenen Straßenverzeichnisses, die Bestandteil 
dieser Satzung sind. 

  

(2) Für jede Ortschaft wird vom Rat ein/e Ortsvorsteher/in gewählt. Die Wahl erfolgt für 

die Dauer der Wahlzeit des Rates. Der/die Ortsvorsteher/in soll in der Ortschaft, für 

die er/sie bestellt wird, wohnen und muss dem Rat angehören oder angehören kön-

nen. 

  

(3) Der/Die Ortsvorsteher/in hat die Belange seiner/ihrer Ortschaft gegenüber dem Rat 

wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er/sie jederzeit berechtigt und ver-

pflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus seiner/ihrer Ortschaft aufzu-

greifen und an den Rat oder an den für die Entscheidung der Angelegenheit zuständi-

gen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Ausschuss soll den/die Ortsvorste-

her/in vor der Entscheidung über Angelegenheiten, die Belange der Ortschaft berüh-

ren, anhören. Die Anhörung kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Sie 

soll mündlich erfolgen, wenn der/die Ortsvorsteher/in in einer Angelegenheit dem Rat 

Wünsche, Anregungen oder Beschwerden vorgetragen hat. 

  

(4) Der/Die Bürgermeister/in kann den/die Ortsvorsteher/in mit der Erledigung bestimm-

ter Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragen. Der/Die Ortsvorsteher/in führt 

diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem/der Bürgermeister/in durch. 

  

(5) Der/Die Bürgermeister/in ist berechtigt, den/die Ortsvorsteher/in in geeigneten Fäl-

len für den Bereich seiner/ihrer Ortschaft mit der Wahrnehmung repräsentativer Auf-

gaben und Verpflichtungen zu beauftragen. 

  

(6) Zur Abgeltung des/der ihm/ihr durch die Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben ent-

stehenden Aufwandes erhält er/sie eine monatliche Aufwandsentschädigung nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Daneben steht dem/der Ortsvorsteher/in 

Ersatz des Verdienstausfalls nach Maßgabe des § 39 Absatz 7 Satz 7 i. V. m. § 45 Absatz 

1 GO NRW zu. Ebenso steht ihm/ihr ein Anspruch auf Freistellung nach Maßgabe des 

§ 44 GO NRW zu.  

  

  

§ 4 Gleichstellung von Frau und Mann  
  

(1) Der/die Bürgermeister/in bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauf-

tragte. 

  

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Ge-

meinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleich-

berechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten 

Stellung in der Gesellschaft haben. Darüber hinaus wirkt sie auf die Einhaltung des 

Gleichstellungsplans der Kreisstadt Unna hin. 

  

(3) Der/Die Bürgermeister/in unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante 

Maßnahmen gemäß Absatz 2 rechtzeitig und umfassend.  
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(4) Die näheren Aufgaben und Kompetenzen ergeben sich aus dem Gesetz zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleich-
stellungsgesetz - LGG).  

 
 

 § 4a 

Bildaufnahmen/Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Rates  

 

(1)  In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung der Sit-

zung nicht gefährden. Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Bildaufnahmen 

von Zuhörenden oder Verwaltungsbediensteten mit Ausnahme der Bürgermeiste-

rin/des Bürgermeisters, des allgemeinen Vertreters/der allgemeinen Vertreterin und 

der Beigeordneten (§ 69 GO NRW). 

 

(2) Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung entscheidet der Bürger-

meister/die Bürgermeisterin oder seine/ihre Vertretung bei der Sitzungsleitung. 

 

         Eine Gefährdung der Ordnung der Sitzung liegt insbesondere vor, wenn 

‒ durch die Anfertigung von Bildaufnahmen Ratsmitglieder, Zuhörenden oder Verwal-

tungsbedienstete nicht nur unwesentlich gestört werden (z. B. Geräusche, Blitzlicht-

einsatz), 

‒ durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Würde des Plenums bei besonderen 

Anlässen beeinträchtigt wird (z. B. bei Gedenkminuten) oder  

‒ durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten 

Personen in erheblicher Weise betroffen werden (z.B. verdeckte Bildaufnahmen, 

Bildaufnahmen in besonders emotionalisierten Situationen). 

 

(3) Film- und Tonaufnahmen von den Ratsmitgliedern durch die Verwaltung oder von ih-

ren beauftragten Dienstleistern mit dem Ziel der Veröffentlichung sind in öffentlicher 

Sitzung zum Zwecke der Direktübertragung im Internet (Livestream) und der Einstel-

lung eines Mitschnittes in das Internet zulässig. Der Bürgermeister/Die Bürgermeiste-

rin bestimmt die Internetadresse, unter der der Mitschnitt abgerufen werden kann. 

Mitschnitte von Ratssitzungen sind spätestens sechs Monate nach Beendigung der be-

treffenden Wahlperiode zu löschen. 

 

(4) Film- und Tonaufnahmen von Ratssitzungen oder Teilen von Ratssitzungen durch Ver-

tretungen der Medien können durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin im Ein-

zelfall zugelassen werden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse hierfür be-

steht. Im Zweifel entscheidet der Rat mit der Mehrheit seiner Stimmen. 

 

(5) Die Regelungen finden mit Ausnahme der Absätze (3) und (4) auf Sitzungen der Aus-

schüsse entsprechende Anwendung. 
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§ 4b 

Digitale und hybride Durchführung von  

Sitzungen in besonderen Ausnahmefällen 

 

(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder an-

deren außergewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen des 

Rates und der Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür 

erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a Absatz 1 GO NRW). 

 

(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Absatz 1 GO NRW mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich dar-

über, ob infolgedessen digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem 

Beschluss ist festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder hybrider 

Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum von zwei Monaten) und ob 

die Durchführung in digitaler oder hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse gel-

ten soll. Die Beschlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimmabgabe im 

Umlaufverfahren oder in geeigneter elektronischer Form, die die Textform wahrt, er-

folgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Absatz 

2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem weiteren Andauern 

des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über eine Verlängerung 

gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 

 

(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der Mehrheit der Stim-

men der Mitglieder des Rates zulässig. 

 

 

45 § 5 Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner 
  

(1) Der Rat hat die Einwohnerinnen und Einwohner über allgemein bedeutsame Ange-

legenheiten der Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu 

erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen 

Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchfüh-

rung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversamm-

lungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall. 

  

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Pla-

nungen oder Vorhaben der Kreisstadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der 

Kreisstadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen Auswir-

kungen für eine Vielzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern verbunden sind. Die 

Versammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt sein. 

  

(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt 

der/die Bürgermeister/in Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwoh-

nenden durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Geschäftsordnung für die 

Einberufung des Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der/Die 

Bürgermeister/in führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung 

unterrichtet der/die Bürgermeister/in oder ein/e von ihm/ihr Beauftragte/r die Ein-

wohnenden über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. 
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des Vorhabens. Anschließend haben die Einwohnenden Gelegenheit, sich zu den 

Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern 

aller Fraktionen und dem/der Bürgermeister/in oder seinem/ihrer Beauftragten zu 

erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der 

Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten.  

  

(4) Die dem/der Bürgermeister/in aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unter-

richtungspflicht bleibt unberührt.  

  

  

§ 6 Anregungen und Beschwerden  
  

(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Kreisstadt Unna, die oder der seit min-

destens drei Monaten in der Kreisstadt Unna wohnt, hat das Recht, sich einzeln oder 

in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Kreisstadt Unna an 

den Rat zu wenden. Das Recht nach Artikel 17 Grundgesetz bleibt hiervon unberührt. 

  

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Kreisstadt 

Unna fallen, sind von dem/der Bürgermeister/in an die zuständige Stelle weiterzu-

leiten. Der/Die Antragsteller/in ist hierüber zu unterrichten. 

 

(3) Eingaben von Einwohnerinnen und Einwohnern, die weder Anregungen oder Be-

schwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne 

Beratung von der/dem Bürgermeister/in zurückzugeben.  

  

(4) Sind Anregungen und Beschwerden von mehr als fünf Personen unterzeichnet, so 

sollen sie eine Person benennen, die berechtigt ist, die Unterzeichnenden zu vertre-

ten.  

  

(5) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i. S. von Absatz 1 bestimmt 

der Rat den Haupt-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss.  

  

(6) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Absatz 5 zuständige 

Ausschuss hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Entschei-

dung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, 

an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist.  

  

(7) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand ei-

ner Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Absatz 2, 3 GO NRW), 

bleibt unberührt. 

  

(8) Dem/Der Antragsteller/in kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden 

in der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die 

Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen aus-

gesetzt werden.  

  

(9) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn  

  

a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt,  
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b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden kein neues Sach-

vorbringen vorliegt.  

  

(10) Der/die Antragsteller/in ist über die Stellungnahme des zuständigen Ausschusses 

durch den/die Bürgermeister/in zu unterrichten.  

 

 

§ 7 Chancengerechtigkeit und Integration  
  

Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration besteht aus 18 Mitgliedern, da-
von aus 12 gemäß § 27 Absatz 3 GO NRW direkt gewählten Mitgliedern und 6 gemäß 
§ 27 Absatz 2 GO NRW vom Rat bestellten Ratsmitgliedern.  
Für die Mitglieder des Ausschusses werden Stellvertreter/innen gewählt. 
 
§ 8 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

  

(1) Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den/die Bürgermeister/in vertreten. Der 

Rat führt die Bezeichnung: 

  

„Rat der Kreisstadt Unna“ 
  

(2) Der Rat besteht aus den gewählten Ratsmitgliedern und dem/der Bürgermeister/in. 

Die gewählten Ratsmitglieder führen die Bezeichnung: 

  

„Ratsmitglied“ 
  

  

§ 9 Dringlichkeitsentscheidungen  
  

Dringlichkeitsentscheidungen des Haupt-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses 
oder des/der Bürgermeisters/in mit einem Ratsmitglied (§ 60 Absatz 1 und 2 GO 
NRW) bedürfen der Schriftform. 
  

  

§ 10 Ausschüsse  
  

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in 

anderen gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet werden. 

Beiräte, Arbeitskreise und Kommissionen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, 

setzt der Rat ein. 

  

(2) Ausschussmitglieder, die nicht Ratsmitglieder sind, werden von dem/der Vorsitzen-

den des betreffenden Ausschusses verpflichtet. 

  

(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 

die Entscheidungen dem/der Bürgermeister/in zu übertragen. Der Rat kann sich 

durch Ratsbeschluss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Ein-

zelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 

(4) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien aufstellen. 
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§ 11 Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz  

 

(1) Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatli-

chen Pauschalbetrages nach Maßgabe der Verordnung über die Entschädigung der 

Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung 

– EntschVO NRW). 

 

(2) Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen erhalten für die im 

Rahmen der Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an Ausschuss- und Frakti-

onssitzungen sowie an Sitzungen von Beiräten, Arbeitskreisen und Kommissionen, 

die durch Beschluss des Rates gebildet werden, ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der 

EntschVO NRW. Dies gilt unabhängig vom Eintreten des Vertretungsfalles auch für 

die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied. Die 

Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 25 Sit-

zungen im Kalenderjahr beschränkt.  

  

(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 

ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit er-

forderlich ist. Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode 

im Falle der Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der 

Mandatsausübung förderlich sind. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde und Mi-

nute der versäumten Arbeitszeit berechnet. Die Einzelheiten der Abgeltung des An-

spruches regelt die Richtlinie der Kreisstadt Unna über den Ersatz des Verdinestaus-

falls der Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und der sonstigen Gremien (Ver-

dienstausfallrichtlinie). 

 

(4) Stellvertretende Bürgermeister/innen nach § 67 Absatz 1 und Fraktionsvorsitzende 

- bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch ein/e stellvertretende/r Vor-

sitzende/r, mit mindestens 16 Mitgliedern auch zwei stellvertretende Vorsitzende 

und mit mindestens 24 Mitgliedern auch drei stellvertretende Vorsitzende – erhal-

ten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zu-

stehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO 

NRW.  

  

(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich 

eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW 

erhalten, werden gemäß § 46 Absatz 2 Satz 2 GO NRW sämtliche Ausschüsse ausge-

nommen. 

 
 

§ 12 Genehmigung von Rechtsgeschäften  
  

(1) Verträge der Kreisstadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit 

dem/der Bürgermeister/in und den leitenden Dienstkräften der Kreisstadt bedürfen 

der Genehmigung des Rates. 

  

(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

  

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden, 
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b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der 

Kreisstadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Absatz 

3 GO NRW) darstellt. 

  

(3) Leitende Dienstkräfte i. S. dieser Vorschrift sind der/die Bürgermeister/in, die Beige-

ordneten sowie die gemäß § 68 Absatz 3 Satz 1 GO NRW mit der auftragsweisen 

Erledigung bestimmter Angelegenheiten betrauten Bediensteten.  

  

  

§ 13 Bürgermeister/in 
  

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den/die Bür-

germeister/in übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen 

bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbe-

hält. Nähere Einzelheiten sind in der Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Aus-

schüsse der Kreisstadt Unna festgelegt.  

  

(2) Der/die Bürgermeister/in hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entschei-

den, welche Angelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen 

sind. 

  

(3) Der/Die Bürgermeister/in trägt bei feierlichen Anlässen eine Amtskette. 

  

(4) Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Aussprache drei ehrenamtliche Stellvertre-

ter/innen des/der Bürgermeister/in. 

 
 

§ 14 Beigeordnete 
  

Es werden bis zu vier hauptamtliche Beigeordnete gewählt. Eine/r der Beigeordneten 
wird durch Beschluss des Rates zum/r allgemeinen Vertreter/in des/der Bürgermeis-
ters/in bestellt. Er/Sie führt die Amtsbezeichnung „Erster Beigeordneter“ bzw. „Erste Bei-
geordnete“. 
  

  

§ 15 Öffentliche Bekanntmachungen 
  

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Kreisstadt, die durch Rechtsvorschrift vorge-

schrieben sind, werden vollzogen im 

  

„Amtsblatt der Kreisstadt Unna“. 
  

(2) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 festgelegten Form infolge 

höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt 

die Bekanntmachung ersatzweise durch Aushang im Rathaus der Kreisstadt Unna. 
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§ 16 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen  
  

Der/die Bürgermeister/in ist Dienstvorgesetzte/r der Bediensteten der Kreisstadt. Er/sie 
trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
 
§ 17 Dienstreisen  
  

Die Genehmigung von Dienstreisen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen sowie 
sachkundige Einwohner/innen soll wie folgt festgelegt werden:  
Dienstreisen von Ratsmitgliedern, sachkundigen Bürger/innen sowie sachkundigen Ein-
wohner/innen zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte aus Anlass von Sitzungen in 
Organen, Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigun-
gen bzw. eines Vorstandes, einer Gesellschafterversammlung, eines Aufsichtsrates oder 
eines gleichwertigen Organs sowie im Rahmen von Städtepartnerschaften gelten im Rah-
men der Haushaltsmittel als genehmigt. Weiterhin ist die Teilnahme an Veranstaltungen 
des Städte- und Gemeindebundes genehmigungsfrei.  
  

  

§ 18 Inkrafttreten  
  

Die Dritte Änderung der Hauptsatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
  

  

Anlagen 

 

• Dienstsiegel (Muster) nach § 2 Absatz 1 

• Karten und fortgeführtes ortsteilbezogenes Straßenverzeichnis zur räumlichen Ab-
grenzung der Ortschaften nach § 3 Absatz 1 

 

 

 

Abl.KrStUN 29 – 77/ 24. November 2025 
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Impressum 
 
 

Herausgeberin: Kreisstadt Unna 
Hauptamt 
Rathausplatz 1 
59423 Unna 

Redaktion: Jonas Wenzel 
02303 103-1020 
hauptamt@stadt-unna.de 

Bezug: Das Amtsblatt wird veröffentlicht unter: https://www.unna.de/stadtverwaltung 
 Es liegt auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Kreisstadt Unna (montags bis 

freitags von 08:30 bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags von 13:30 bis 16:00 
Uhr) im Raum 150 aus. 

 An- und Abmeldungen zum kostenlosen E-Mail-Newsletter nimmt das Hauptamt    
unter hauptamt@stadt-unna.de entgegen. 

Hinweis: Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit sind die jeweiligen Organisationsein-
heiten verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


